
Fischfang-Statistik Kanton Luzern

Private Fischenze: ____________________

Ausgabestelle: ____________________

Sportfischer/in

Name: ____________________

Vorname: ____________________

Adresse: ____________________

PLZ u. Wohnort: ____________________

Kantonale Pachtgewässer

Fischereiberechtigte an Pachtgewässern 
(Fliessgewässer) haben das Statistikformular 
vollständig, wahrheitsgetreu und unterzeichnet 
bis 15. Januar des folgenden Jahres ihrem Ob-
mann abzugeben.
Bei Nichteinreichung der Statistik wird die 
Jahresgastkarte nicht mehr ausgestellt.

Kantonale Patentgewässer

Patentinhaberinnen und Patentinhaber für kant. 
Patentgewässer (Staatssee Vierwaldstättersee, 
Horwerbucht und Sempachersee) haben das 
Statistikformular vollständig, wahrheitsgetreu 
und unterzeichnet bis 15. Januar des folgenden 
Jahres an die Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald (lawa), Abteilung Fischerei und Jagd, 
Centralstrasse 33, 6210 Sursee einzureichen. 
Bei Nichteinreichung der Statistik wird das Pa-
tent nicht mehr ausgestellt.

Private Fischenzen

Patentinhaberinnen und Patentinhaber für pri-
vate Fischenzen haben das Statistikformular 
wahrheitsgetreu und unterzeichnet bis 15. Ja-
nuar des folgenden Jahres der Patentausgabe-
stelle abzugeben.

Erläuterungen

      Die Fischfangstatistik bildet eine wichtige Grund-
lage der Fischereiwirtschaft. Die Angaben werden 
vertraulich behandelt.

Die Fischereiberechtigten sind zur Führung einer 
genauen Fischfangstatistik verpflichtet 
(§ 28 Fischereigesetz vom 30. Juni 1997).

 Die Fischfangstatistik ist bei jeder Fangaus-
übung auf sich zu tragen.

 Vor Beginn der Fangausübung ist das Datum 
in die Fischfangstatistik einzutragen.

 Jede Fischart hat einen Code 
z.B. 01 = Bachforelle.

 Jeder behändigte Fisch ist sofort, nach Fisch-
art (Code) mit einem Strich in die Fangstatistik 
einzutragen.

 Erst nach dem Eintrag darf weiter geangelt 
werden.

 Am Ende des Fangtages sind die totale 
Stückzahl und das Gesamtgewicht pro Fisch-
art (Code) einzutragen.

 Die Fangstatistik ist auf Verlangen den Auf-
sichtspersonen vorzuweisen.

 Bei Bedarf können weitere Statistikformulare 
angefordert werden.

 Die Statistik ist mit einem entsprechenden 
Vermerk auch dann einzureichen, wenn nicht
gefischt, oder nichts gefangen wurde.

Patentbestellung

Ich wünsche ein neues Patent

Ich verzichte auf ein neues Patent

Adressänderung bitte hier deutlich lesbar 
vermerken:    

____________________________________

____________________________________

Bemerkungen: 

____________________________________

____________________________________

Ort und Datum:                         Unterschrift:

____________________________________



Fischfang-Statistik Kanton Luzern
Datum
Tag und 
Monat

Codes
Fisch-
art

Fänge 
1 Strich pro 
gefangenen Fisch

Anzahl 
Total
Stück

Gewicht
Total
Kg

Datum
Tag und 
Monat

Codes
Fisch-
art

Fänge 
1 Strich pro 
gefangenen Fisch

Anzahl 
Total
Stück

Gewicht
Total
Kg

31.07. 01 IIII 4 0.8 31.07. 01 IIII 4 0.8

                Codes    der Fischarten: 01 Bachforelle 11 Barbe
02 Seeforelle 12 Karpfen
03 Regenbogenforelle 13 Schleie
04 Seesaibling 14 Brachsmen
05 Albeli 15 Rotauge/Rotfeder/Hasel
06 Felchen/Balchen 16 Alet
07 Äsche 17 Trüsche
08 Hecht 18 Aal
09 Zander 19 übrige Fische
10 Egli


